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A. Staatskanzlei

Vertretung des Landes Niedersachsen

Gem. RdErl. d. StK u. sämtl. Min. v. 24. 4. 2006
— 201-01461/03 —

— VORIS 20120 —

Bezug: Gem. RdErl. v. 16. 11. 2004 (Nds. MBl. S. 772)
— VORIS 20120 —

1. Der Bezugserlass wird wie folgt geändert:

1.1 Abschnitt III Nr. 1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird der folgende neue Buchstabe b eingefügt:

„b) das Finanzministerium bei der Abwicklung von
Erbschaften des Landes,“

b) Die bisherigen Buchstaben b bis f werden Buchsta-
ben c bis g.

1.2 Abschnitt IV Buchstabe B wird wie folgt geändert:

a) Es wird die folgende neue Nummer 18 eingefügt:

„18. die Niedersächsische Schulinspektion,“

b) Die bisherigen Nummern 18 bis 35 werden Num-
mern 19 bis 36.

c) Die neue Nummer 25 erhält folgende Fassung:

„25. das Landesamt für Bergbau, Energie und Geo-
logie,“.

d) Die neue Nummer 27 wird gestrichen.

e) Die bisherigen neuen Nummern 28 bis 36 werden
Nummern 27 bis 35.

f) Nach Nummer 35 wird der Punkt durch ein Komma
ersetzt und es wird die folgende Nummer 36 angefügt:
„36. die Kammern sowie die Zweckverbände nach

dem HKG.“
1.3 Abschnitt VII Nr. 1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird der folgende neue Satz 2 eingefügt:
„Soweit für ein Gericht eine Bezirksrevisorin oder ein
Bezirksrevisor nicht bestellt ist, wird das Land durch
die Beauftragte oder den Beauftragten für den Haus-
halt dieses Gerichts vertreten.“

b) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3.
2. Dieser RdErl. tritt mit Wirkung vom 1. 1. 2006 in Kraft.
Abweichend von Satz 1 treten die Nummern 1.2 Buchst. f
und 1.3 am 1. 5. 2006 in Kraft.

An die 
Dienststellen der Landesverwaltung

— Nds. MBl. Nr. 17/2006 S. 503

B. Ministerium für Inneres und Sport

Anerkennung der 
Rosemarie und Brigitte Nieschlag Stiftung

Bek. d. MI v. 10. 4. 2006 — RV H 2.02 11741/R 30 —

Mit Schreiben vom 12. 12. 2005 hat das MI, Regierungs-
vertretung Hannover, als zuständige Stiftungsbehörde gemäß
§ 3 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. 7. 1968
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(Nds. GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 11.
2004 (Nds. GVBl. S. 514), aufgrund des Stiftungsgeschäfts
vom 2. 11. 2005 und der diesem beigefügten Stiftungssatzung
die Rosemarie und Brigitte Nieschlag Stiftung mit Sitz in
Lehrte gemäß § 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung des evangelischen
Alten- und Pflegeheimes in Lehrte, Iltener Straße 21, insbe-
sondere der Weise, dass aus den Stiftungserträgen Aktivitäten
der vorstehenden Einrichtung unterstützt werden, die nicht
von dritter Seite durch öffentliche Mittel, Gelder von Kran-
kenkassen, Pflegekassen sowie Beiträgen der Bewohner finan-
ziert werden.

Die Anschrift der Stiftung lautet:

Rosemarie und Brigitte Nieschlag Stiftung 
Bahnhofstraße 17
31275 Lehrte.

— Nds. MBl. Nr. 17/2006 S. 503

Anerkennung der
Siegmund Seligmann-Stiftung

Bek. d. MI v. 13. 4. 2006 — RV H 2.02 11741/S 77 —

Mit Schreiben vom 1. 3. 2006 hat das MI, Regierungsver-
tretung Hannover, als zuständige Stiftungsbehörde gemäß
§ 3 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. 7. 1968
(Nds. GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 11.
2004 (Nds. GVBl. S. 514), aufgrund des Stiftungsgeschäfts
vom 16. 2. 2006 und der diesem beigefügten Stiftungssatzung
die Siegmund Seligmann-Stiftung mit Sitz in Hannover gemäß
§ 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die ideelle und finanzielle Förderung
von Kunst und Musik, Wissenschaft und Forschung, Bildung
und Erziehung, Religion und Völkerverständigung auf dem
Gebiet der sakralen jüdischen Musik.

Die Anschrift der Stiftung lautet:

Siegmund Seligmann-Stiftung 
Postfach 51 05 45
30635 Hannover.

— Nds. MBl. Nr. 17/2006 S. 504

Anerkennung der
Missionswerkstiftung Pflüget ein Neues

Bek. d. MI v. 19. 4. 2006 — RV LG 2.45-11741/331 —

Mit Schreiben vom 18. 4. 2006 hat das MI, Regierungs-
vertretung Lüneburg, als zuständige Stiftungsbehörde gemäß
§ 3 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. 7. 1968
(Nds. GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 11.
2004 (Nds. GVBl. S. 514), aufgrund des Stiftungsgeschäfts
vom 24. 3. 2006 und der diesem beigefügten Stiftungssat-
zung die Missionswerkstiftung Pflüget ein Neues mit Sitz in
Egestorf-Sahrendorf gemäß § 80 BGB als rechtsfähig aner-
kannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung eines christlichen
Missionswerkes und einer Begegnungsstätte in der Lünebur-
ger Heide auf dem Heidehof Bronckhorst in Egestorf-Sahren-
dorf.

Die Anschrift der Stiftung lautet:

Missionswerkstiftung Pflüget ein Neues
Im Bronckhorst 3—9
21272 Egestorf-Sahrendorf.

— Nds. MBl. Nr. 17/2006 S. 504

Anerkennung der Stiftung
zur Förderung von Landespreisträgern des Wettbewerbs

Jugend musiziert Niedersachsen

Bek. d. MI v. 20. 4. 2006 — RV BS 2.07-11741/40-206 —

Mit Schreiben vom 1. 3. 2006 hat das MI, Regierungsver-
tretung Braunschweig, als zuständige Stiftungsbehörde nach
§ 3 des Niedersächsischen Stiftungsgesetzes vom 24. 7. 1968
(Nds. GVBl. S. 119), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. 11.
2004 (Nds. GVBl. S. 514), die Stiftung zur Förderung von
Landespreisträgern des Wettbewerbs Jugend musiziert Nieder-
sachsen in Göttingen aufgrund des Stiftungsgeschäfts vom
31. 1. 2006 und der diesem beigefügten Stiftungssatzung
gemäß § 80 BGB als rechtsfähig anerkannt.

Zweck der Stiftung ist die Förderung und finanzielle Unter-
stützung der Landespreisträger des Wettbewerbs Jugend musi-
ziert Niedersachsen. 

Die Stiftung kann angeschrieben werden über: 
Landesmusikrat Niedersachsen
Frau Uta Mittler
Görlitzer Straße 21
37120 Bovenden.
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D. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie 
und Gesundheit

Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen;
Einwirkungen auf Tragwerke DIN 1055-100

„Grundlagen der Tragwerksplanung — Sicherheitskonzept 
und Bemessungsregeln“

Bek. d. MS v. 3. 4. 2006 — 503.2-24 012/0-1 —

— VORIS 21072 —

1. Aufgrund des § 96 Abs. 1 NBauO i. d. F. vom 10. 2. 2003
(Nds. GVBl. S. 89), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 23. 6. 2005 (Nds. GVBl. S. 208), wird die als Anlage
abgedruckte Norm
Einwirkungen auf Tragwerke DIN 1055-100 „Grundlagen der
Tragwerksplanung — Sicherheitskonzept und Bemessungs-
regeln“, Ausgabe März 2001,
als Technische Baubestimmung bekannt gemacht.
2. Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu
beachten:
2.1 Der informative Anhang B ist von der Einführung aus-

genommen.
2.2 Die in der DIN 1055-1, -2, -3, -4, -5, -6 (altes Normen-

werk) geregelten Werte der Einwirkungen gelten als
charakteristische Werte der Einwirkungen i. S. von Ab-
schnitt 6.1.

2.3 Bei Anwendung der Kombinationsregeln nach DIN1055-100
darf die vereinfachte Regel zur gleichzeitigen Berücksichti-
gung von Schnee- und Windlast nach DIN 1055-5:1975-06,
Abschnitt 5, grundsätzlich nicht angewendet werden, statt-
dessen gelten die Beiwerte v nach DIN 1055-100, Tabelle
A.2.

2.4 Bei Anwendung von DIN 18800-1:1990-11 dürfen für die
Ermittlung der Beanspruchungen aus den Einwirkungen
alternativ zu den Regelungen von DIN 1055-100 die in
DIN 18800-1, Abschnitt 7.2 angegebenen Kombinations-
regeln angewendet werden.

3. Die Verwendung des Satzbildes dieser Norm beruht auf
dem Vertrag der Länder mit dem Deutschen Institut für Nor-
mung e. V. und der Zustimmung des Beuth-Verlags. Die Ver-
wendung des Satzbildes durch andere ist nicht gestattet.

— Nds. MBl. Nr. 17/2006 S. 504
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Wohnraumförderungsprogramm 2005

RdErl. d. MS v. 10. 4. 2006 — 504-25110-2/1 —

— VORIS 23400 —

Bezug: RdErl. v. 21. 9. 2005 (Nds. MBl. S. 796)
— VORIS 23400 —

Abschnitt B des Bezugserlasses wird mit Wirkung vom 1. 1.
2006 wie folgt geändert:

1. Nummer 3.1 erster Spiegelstrich erhält folgende Fassung:

„— abweichend von Nummer 23.1 WFB 2003 Familien
mit zwei und mehr Kindern der Neubau (Num-
mer 1.1 Buchst. a) oder der Kauf/Erwerb (Nummer 1.1
Buchst. b),“.

2. Nummer 4 erhält folgende Fassung :

„4. Art und Höhe der Förderung

4.1 Fördermaßnahmen, für die eine Eigenheimzulage
gewährt wird, können die nachstehende Förderung er-
halten.

a) Für Neubauvorhaben werden Fördermittel als Darlehen
gewährt, unter Einbeziehung der Eigenheimzulage, in
Abhängigkeit von der Zahl der zum Haushalt gehören-
den Kinder und für behinderungsbedingte Baumaß-
nahmen in nachstehender Höhe:

b) Für den Kauf oder Erwerb vorhandenen Wohnraumes
werden Fördermittel als Darlehen gewährt, die der nach-
stelligen Finanzierung dienen, in Abhängigkeit von der
Zahl der zum Haushalt gehörenden Kinder in nach-
stehender Höhe:

4.2 Fördermaßnahmen, bei denen ab 1. 1. 2006 keine
Eigenheimzulage gezahlt wird, können die nachstehende
Förderung erhalten.

a) Für Neubauvorhaben werden Förderungsmittel als
Darlehen gewährt, in Abhängigkeit von der Zahl der
zum Haushalt gehörenden Kinder und für behin-
derungsbedingte Baumaßnahmen in nachstehender
Höhe:

b) Für den Kauf oder Erwerb vorhandenen Wohnraumes
werden Förderungsmittel als Darlehen gewährt, die der
nachstelligen Finanzierung dienen, in Abhängigkeit
von der Zahl der zum Haushalt gehörenden Kinder
und für behinderungsbedingte Mehraufwendungen in
nachstehender Höhe:

4.3 Fördermaßnahmen nach Nummer 1.2

a) Für den Erwerb wird ein zinsloses Darlehen in Höhe
von bis zu 40 v. H. des angemessenen Kaufpreises,
höchstens jedoch 25 000 EUR je Wohnung gewährt.
Für schwerbehinderte Menschen (Nummer 3.2) können
zusätzlich aufgrund der durch die Schwerbehinderung
bedingten Mehraufwendungen 10 000 EUR gewährt
werden.

b) Für die Modernisierung wird ein Darlehen in Höhe bis
zu 40 v. H. der durch die Modernisierung veranschlag-
ten Kosten, höchstens jedoch bis zu 20 000 EUR je
Wohnung gewährt. Bei mehreren Modernisierungsmaß-
nahmen gilt der Höchstbetrag von 20 000 EUR für einen
Zeitraum von fünf Jahren ab Beginn der ersten Moder-
nisierungsmaßnahme.“

3. Nummer 5 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 5.1 werden nach dem Wort „werden“ die
Worte „für Fördermaßnahmen nach Nummer 4.1“ ein-
gefügt.

b) Es wird die folgende neue Nummer 5.2 eingefügt:

„5.2 Für Fördermaßnahmen nach Nummer 4.2 wer-
den Zinsen, Tilgung und Verwaltungskosten abwei-
chend von den Nummern 32.1, 32.3 und 42.1 WFB
2003 wie folgt erhoben:

Anzahl der
Kinder

davon das
15. Lebens-

jahr 
noch nicht 
vollendet

Darlehen
bis zu

EUR

Schwer-
behinderte 
Menschen

bis zu 2 — 25 000

Familien 2 1 27 500

Schwer-
behinderte 
Menschen 
und Familien

3 und mehr 2 32 500

4 3 40 000

5 und mehr 3 47 500

Zusätzlich für behinderungsbedingte 
Baumaßnahmen 10 000.

Anzahl der
Kinder

davon das
15. Lebens-

jahr 
noch nicht 
vollendet

Darlehen
bis zu

EUR

Schwer-
behinderte 
Menschen 

bis zu 2 — 12 000

Familien 2 1 15 000

Schwer-
behinderte
Menschen 
und Familien

3 und mehr 2 19 500

4 3 24 000

5 und mehr 3 28 500

Zusätzlich aufgrund der 
durch die Schwerbehinderung beding-
ten Mehraufwendungen 10 000.

Anzahl der
Kinder

davon das
15. Lebens-

jahr 
noch nicht 
vollendet

Bau-
darlehen 

bis zu

EUR

Schwer-
behinderte  
Menschen

bis zu 2 — 25 000

Familien 2 1 30 000

Schwer-
behinderte 
Menschen
und Familien

3 und mehr 2 35 000

4 3 45 000

5 und mehr 3 55 000

Zusätzlich für behinderungsbedingte 
Baumaßnahmen 10 000.

Anzahl der
Kinder

davon das
15. Lebens-

jahr 
noch nicht 
vollendet

Bau-
darlehen

bis zu

EUR

Schwerbe-
hinderte 
Menschen

bis zu 2 — 15 000

Familien 2 1 20 000

Schwerbe-
hinderte  
Menschen 
und Familien

3 und mehr 2 25 000

4 3 35 000

5 und mehr 3 45 000

Zusätzlich aufgrund der durch die 
Schwerbehinderung bedingten Mehr-
aufwendungen 

10 000.
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Für Darlehen nach Nummer 4.3 gilt Nummer 5.1
Buchst. b entsprechend.“

c) Die bisherige Nummer 5.2 wird Nummer 5.3.

An die
Region Hannover, Landkreise, kreisfreien und großen selbständigen
Städte und selbständigen Gemeinden
Niedersächsische Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen

— Nds. MBl. Nr. 17/2006 S. 544

Nationalparkverwaltung 
Niedersächsisches Wattenmeer

Zulassung und Aufhebung von Wanderwegen im
Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

AV d. Nationalparkverwaltung 
Niedersächsisches Wattenmeer v. 20. 4. 2006 

— 04.1-22243/27 (2006) —

Bezug: AV v. 11. 7. 2002 (ABl. für den Regierungsbezirk Lüneburg
S. 127, ABl. für den Regierungsbezirk Weser-Ems S. 734)

Nach Artikel 1 § 24 Abs. 1 Nr. 4 i. V. m. § 18 NWattNPG
vom 11. 7. 2001 (Nds. GVBl. S. 443), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 23. 6. 2005 (Nds. GVBl. S. 210),
werden hiermit folgende Wege im Nationalpark zugelassen
bzw. aufgehoben:

Landkreis Wesermarsch
Gemeinde Stadland
Wanderweg, Zulassung (Anlage 1),

Landkreis Wittmund
Gemeinde Langeoog
Wanderweg, Zulassung (Anlage 2),

Landkreis Cuxhaven
Samtgemeinde Land Wursten
Wanderweg, Aufhebung (Anlage 3).

Anlage 18 c der Bezugs-AV wird aufgehoben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach

Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch
ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Natio-
nalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer, Virchow-
straße 1, 26382 Wilhelmshaven, einzulegen.

— Nds. MBl. Nr. 17/2006 S. 545

Zinsen Tilgung Verwaltungskosten

Darlehen 

1. bis 10. Jahr 0 v. H. 2 v. H. 0,5 v. H. 
vom Darlehens-
ursprungsbetrag
0,25 v. H. nach 
Tilgung der Hälfte 
des Darlehens.

ab 11. Jahr Zins-
anhebung 
nach 
Nummer 48 
WFB 2003

2 v. H.
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Anlage 1
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Anlage 2
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Anlage 3
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Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Celle

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Verbrennungsmotorenanlage Kuhls, Hohne)

Bek. d. GAA Celle v. 27. 3. 2006 
— 00001192-5.2-16/05 Ma/Dr —

Herr Karl-Heinz Kuhls, Wiesenstraße 2, 29362 Hohne, hat
beim GAA Celle gemäß § 4 BImSchG i. d. F. vom 26. 9. 2002
(BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1865), die Genehmigung zur Er-
richtung und zum Betrieb einer Biogasanlage in 29362 Hohne,
Gemarkung Spechtshorn, Flur 11, Flurstück 5/2 — hier: Ver-
brennungsmotorenanlage für den Einsatz von Biogas mit einer
Feuerungswärmeleistung von 1,343 MW —, beantragt. Die An-
lage ist genehmigungsbedürftig nach § 4 Absatz 1 BImSchG
i. V. m. Nummer 1.4 Buchst. b Doppelbuchst. aa Spalte 2 des
Anhangs der 4. BImSchV i. d. F. vom 14. 3. 1997 (BGBl. I
S. 504), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom
20. 6. 2005 (BGBl. I S. 1687).

Für das Vorhaben ist gemäß § 3 c i. V. m. Nummer 1.3.2 der
Anlage 1 UVPG i. d. F. vom 25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1757,
2797), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. 6. 2005
(BGBl. I S. 1794), durch eine standortbezogene Vorprüfung
des Einzelfalles unter Berücksichtigung der in der Anlage 2
UVPG aufgeführten Kriterien festzustellen, ob eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass für dieses Vorhaben eine
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchzuführen ist.

Das Ergebnis dieser Feststellung wird hiermit gemäß § 3 a
Satz 2 UVPG bekannt gegeben.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 17/2006 S. 549

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
[Verbrennungsmotorenanlage Lindhorst jun., Winsen (Aller)]

Bek. d. GAA Celle v. 27. 3. 2006 
— 02402817-5.2-14/05 Ma/Dr —

Herr Jürgen Lindhorst jun., Schmalhorn 13, 29308 Winsen
(Aller), hat beim GAA Celle gemäß § 4 BImSchG i. d. F. vom
26. 9. 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1865), die Genehmi-
gung zur Errichtung und zum Betrieb einer Biogasanlage in
29308 Winsen, Gemarkung Winsen, Flur 5, Flurstücke 11/3,
11/4 und 11/5 — hier: Verbrennungsmotorenanlage für den
Einsatz von Biogas mit einer Feuerungswärmeleistung von
1,3 MW —, beantragt. Die Anlage ist genehmigungsbedürftig
nach § 4 Absatz 1 BImSchG i. V. m. Nummer 1.4 Buchst. b
Doppelbuchst. aa Spalte 2 des Anhangs der 4. BImSchV i. d. F.
vom 14. 3. 1997 (BGBl. I S. 504), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 der Verordnung vom 20. 6. 2005 (BGBl. I S. 1687).

Für das Vorhaben ist gemäß § 3 c i. V. m. Nummer 1.3.2 der
Anlage 1 UVPG i. d. F. vom 25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1757,
2797), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. 6. 2005
(BGBl. I S. 1794), durch eine standortbezogene Vorprüfung
des Einzelfalles unter Berücksichtigung der in der Anlage 2
UVPG aufgeführten Kriterien festzustellen, ob eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass für dieses Vorhaben eine
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchzuführen ist.

Das Ergebnis dieser Feststellung wird hiermit gemäß § 3 a
Satz 2 UVPG bekannt gegeben.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 17/2006 S. 549

Feststellung gemäß § 3 a UVPG
(Verbrennungsmotorenanlage Hacke, Langlingen)

Bek. d. GAA Celle v. 30. 3. 2006 
— 02999782-5.2-17/05 Ma/Dr —

Herr Klaus Hacke, Am Feldhaus 9, 29364 Langlingen, hat
beim GAA Celle gemäß § 4 BImSchG i. d. F. vom 26. 9. 2002
(BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1865), die Genehmigung zur
Errichtung und zum Betrieb einer Biogasanlage in 29364 Lang-
lingen, Gemarkung Langlingen, Flur 2, Flurstück 18/12 — hier:
Verbrennungsmotorenanlage für den Einsatz von Biogas mit
einer Feuerungswärmeleistung von 1,3 MW —, beantragt. Die
Anlage ist genehmigungsbedürftig nach § 4 Absatz 1 BImSchG
i. V. m. Nummer 1.4 Buchst. b Doppelbuchst. aa Spalte 2 des
Anhangs der 4. BImSchV i. d. F. vom 14. 3. 1997 (BGBl. I
S. 504), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom
20. 6. 2005 (BGBl. I S. 1687).

Für das Vorhaben ist gemäß § 3 c i. V. m. Nummer 1.3.2 der
Anlage 1 UVPG i. d. F. vom 25. 6. 2005 (BGBl. I S. 1757,
2797), geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. 6. 2005
(BGBl. I S. 1794), durch eine standortbezogene Vorprüfung
des Einzelfalles unter Berücksichtigung der in der Anlage 2
UVPG aufgeführten Kriterien festzustellen, ob eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung durchzuführen ist.

Die Vorprüfung hat ergeben, dass für dieses Vorhaben eine
Umweltverträglichkeitsprüfung nicht durchzuführen ist.

Das Ergebnis dieser Feststellung wird hiermit gemäß § 3 a
Satz 2 UVPG bekannt gegeben.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

— Nds. MBl. Nr. 17/2006 S. 549

Stellenausschreibung

Der Wasser- und Abwasserverband Wesermünde-Nord ist ein Zweck-
verband mit Sitz in Langen-Holßel (Landkreis Cuxhaven).

Der Verband versorgt in der Stadt Langen, der Gemeinde Nordholz
und der Samtgemeinde Land Wursten ca. 22 000 Einwohnerinnen
und Einwohner mit Trinkwasser und entsorgt das Abwasser von ca.
35 000 Einwohnerinnen und Einwohnern dieser Gemeinden. Es sind
24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in drei Fachbereichen für den
Verband tätig.

Unternehmensdaten sind im Internet unter www.wasser-wem-nord.de
zu erfahren.

Im Rahmen einer 2005 durchgeführten Organisationsuntersuchung
wurde die Aufbauorganisation optimiert und die Position

einer Stellvertretenden Geschäftsführerin
oder eines Stellvertretenden Geschäftsführers

neu in den Stellenplan aufgenommen, die zum frühestmöglichen
Zeitpunkt (spätestens 1. 10. 2006) besetzt werden soll. Der Anstel-
lungsvertrag über diese leitende Stelle soll zunächst auf fünf Jahre
abgeschlossen werden.

Die Vergütung entspricht der Position und Aufgabe und richtet sich
nach dem TVöD.

Die Aufgabenschwerpunkte der Stellvertretenden Geschäftsführerin
oder des Stellvertretenden Geschäftsführers liegen in erster Linie im
kaufmännischen und verwaltungsmäßigen Bereich. Nach dem Anfor-
derungsprofil gehören dazu:
Wirtschaftsplanung und -ausführung einschließlich Buchhaltung, Kos-
ten-/Leistungsrechnung, Wirtschaftlichkeitsanalysen, Benchmarking,
Strategisches Controlling, Risikomanagement, Maßnahmenfinanzie-
rung, Zertifizierungsstandards (ISO 9000, ISO 14000), Organisations-
aufgaben einschließlich Informationstechnik, Rechtsangelegenheiten.

Die interessante Aufgabenstellung erfordert einen hohen Stand an
Fachkenntnissen und breites Erfahrungswissen und setzt eine über-
durchschnittliche Motivation und Leistungsbereitschaft der Stellen-
inhaberin oder des Stelleninhabers voraus. Erforderlich sind ferner
die Fähigkeit zum analytischen Denken, Organisationsgeschick sowie
eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit und soziale Kompetenz als
Vorgesetzte oder Vorgesetzter von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

An das fachliche und persönliche Profil der Stellvertretenden
Geschäftsführerin oder des Stellvertretenden Geschäftsführers stellen
wir hohe Anforderungen und sprechen vor allem Bewerberinnen und
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Bewerber in gehobenen Funktionen aus vergleichbaren Unternehmen
und aus Kommunalverwaltungen an, die sich bewusst auf einen sol-
chen Karriereschritt vorbereitet haben.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann erwarten wir umgehend,
spätestens bis zum 19. 5. 2006, Ihre schriftliche Bewerbung mit aus-
sagekräftigen Unterlagen (tabellarischer Lebenslauf, Zeugniskopien,
Lichtbild sowie Angabe des möglichen Eintrittstermins) an den
Geschäftsführer, Herrn Schade, Wasser- und Abwasserverband Weser-
münde-Nord, Am Wasserwerk 2, 27607 Langen-Holßel.

— Nds. MBl. Nr. 17/2006 S. 549

Neuerscheinung

ZTR — Zeitschrift für Tarifrecht, Tarif-, Arbeits- und Sozial-
recht des öffentlichen Dienstes. Die ZTR erscheint monatlich.
Jahresabonnement: 182,— EUR einschließlich Versandkosten.
Verlagsgruppe Jehle Rehm GmbH, Emmy-Noether-Straße 2,
80992 München.

Heft Nr. 4/2006 enthält u. a. folgende Beiträge:
Bröhl, Kündigung im öffentlichen Dienst nach dem neuen TVöD
Litschen, § 25 ArbZG — ein Ende mit Schrecken? Grenzen der Zumut-
barkeitsrechtsprechung
Adam, Die Gesetzgebungskompetenz für das Arbeitsrecht des öffent-
lichen Dienstes.

— Nds. MBl. Nr. 17/2006 S. 550


	Inhalt MBl. Nr. 17 vom 03.05.2006
	A. Staatskanzlei
	Vertretung des Landes Niedersachsen

	B. Ministerium für Inneres und Sport
	Anerkennung derRosemarie und Brigitte Nieschlag Stiftung
	Anerkennung derSiegmund Seligmann-Stiftung
	Anerkennung derMissionswerkstiftung Pflüget ein Neues
	Anerkennung der Stiftungzur Förderung von Landespreisträgern des WettbewerbsJugend musiziert Niedersachsen

	D. Ministerium für Soziales, Frauen, Familieund Gesundheit
	Bauaufsicht: Technische Baubestimmungen;Einwirkungen auf Tragwerke DIN 1055-100„Grundlagen der Tragwerksplanung — Sicherheitskonzeptund Bemessungsregeln“
	Wohnraumförderungsprogramm 2005

	NationalparkverwaltungNiedersächsisches Wattenmeer
	Zulassung und Aufhebung von Wanderwegen imNationalpark Niedersächsisches Wattenmeer

	Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Celle
	Feststellung gemäß § 3 a UVPG(Verbrennungsmotorenanlage Kuhls, Hohne)
	Feststellung gemäß § 3 a UVPG[Verbrennungsmotorenanlage Lindhorst jun., Winsen (Aller)]
	Feststellung gemäß § 3 a UVPG(Verbrennungsmotorenanlage Hacke, Langlingen)

	Stellenausschreibung
	Neuerscheinung




